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Nachruf 

Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab trauert um 

Herrn Johann Schecklmann 
aus Sassenreuth bei Kirchenthumbach 

welcher am 1. November 2016 im 78. Lebensjahr verstorben ist. 

Herr Schecklmann trat im April 1978 als amtlicher Fleischkontrolleur in den Dienst des Landkreises Neustadt 

a.d. Waldnaab.    

In dieser Funktion führte er in den Gemeinden Kirchenthumbach, Neustadt am Kulm, Schlammersdorf, 

Speinshart und Vorbach die amtlichen Untersuchungen nach der Fleischhygieneverordnung durch. In seinem 

Bereich befanden sich damals noch fünf selbstschlachtende Metzgereien.  

Von 1990 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Dienst im Oktober 2004 war er auch für die 

Trichinenuntersuchungen im Labor des Trichinenuntersuchungsamtes Eschenbach zuständig. 

26 Jahre hat Herr Schecklmann pflichtbewusst seine Aufgaben erledigt. Bei der nicht immer leichten Tätigkeit 

hat er stets auf die Einhaltung des Fleischhygienegesetztes geachtet. 

Hervorzuheben war seine menschliche und unkomplizierte Art. Er war immer bemüht, pragmatische 

Lösungen zum Wohle aller Seiten zu finden. Durch seine gewissenhafte Arbeit leistete Herr Schecklmann  

einen wichtigen Beitrag, dass im Landkreis gesunde Lebensmittel in den Verkehr gebracht wurden. 

Wir danken ihm für seinen verantwortungsvollen Einsatz und werden ihm stets ein ehrendes Gedenken 

bewahren. 

Neustadt a.d. Waldnaab, November 2016 

Landratsamt 
Neustadt a.d. Waldnaab 

       Andreas Meier               Eva Weiß 
                  Landrat Personalratsvorsitzende 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes, der Geflügelpestverordnung und der Viehverkehrsverordnung; 

Aufstallung von Geflügel und Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen  

 

 

 

Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab erlässt folgende 

 

 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g : 
 
 

1. Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Geflügel i.S. des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 

Geflügelpestverordnung im Gebiet des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab halten, wird eine 

Aufstallung des Geflügels angeordnet 

a) in geschlossenen Ställen oder 

b) unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten 

dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten 

Seitenbegrenzung bestehen muss. 

 

2. Tierhalter mit weniger als 100 Stück Geflügel im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab haben im 

Bestandregister nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die 

Anzahl der pro Werktag verendeten Tiere sowie ab einer Tierzahl von 10 Tieren über die 

Gesamtzahl der gelegten Eier pro Bestand und Werktag zu führen. 

 

3. Für alle Geflügelhaltungen im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab gelten folgende 

Biosicherheitsmaßnahmen: 

 

3.1 Alle Ein- und Ausgänge zu den Stallungen oder sonstigen Standorten des Geflügels sind gegen 

unbefugten Zutritt zu sichern.  

 

3.2 Beim Betreten der Geflügelhaltungen ist betriebseigene Schutzkleidung anzulegen. 

             Bei Verwendung von Einwegkleidung ist diese nach Gebrauch im Betrieb unschädlich zu beseitigen. 

 

3.3 Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind die dazu eingesetzten Gerätschaften zu 

reinigen und zu desinfizieren. Nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen Ställe einschließlich 

der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände zu reinigen und zu desinfizieren. 

 

3.4 Die Eingänge und Ausgänge zu den Geflügelhaltungen sind mit geeigneten Einrichtungen zur 

Schuhdesinfektion zu versehen, z.B. Desinfektionswannen oder - matten. 

 

3.5 Es ist eine Möglichkeit zum Waschen der Hände vorzusehen. 
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4. Bestandseigene Transportfahrzeuge und -behältnisse für Geflügel sind nach jedem Transport am 

Zielort zu reinigen und zu desinfizieren. 

 

5. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

 

6. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 5 des Tenors getroffenen Regelungen wird 

angeordnet. 

 

7. Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 

 

 

G r ü n d e :  
 
 

I.  
 

Die Klassische Geflügelpest ist eine besonders schwer verlaufende Form der Aviären Influenza bei Geflügel 

und anderen Vögeln, die durch hoch pathogene Influenzaviren der Subtypen H5 und H7 verursacht wird. 

Sie ist eine in der Tiermedizin seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannte Infektionskrankheit, die bevorzugt 

Hühnervögel und Puten, aber auch Wassergeflügel wie Enten und Gänse befällt. Diese "Vogelgrippe", wie 

sie in der Öffentlichkeit bezeichnet wird, ist eine Tierseuche, welche bei Einschleppung in 

Nutzgeflügelbestände hohe Verluste verursachen kann und deshalb frühzeitig Maßnahmen erfordert. In 

Bayern sind aktuell mehrere Fälle der Vogelgrippe vom Typ H5N8 bei Wildvögeln bestätigt. 
 
 

II.  
 

Nach Art. 1 Abs. 1 des Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG) i.V.m. Art. 3 

Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ist das Landratsamt Neustadt a.d. 

Waldnaab sachlich und örtlich für den Erlass dieser Allgemeinverfügung zuständig. 

 

Zu Nr. 1 der Verfügung: 

Die Anordnung der Aufstallung des Geflügels unter Nr. 1. des Tenors erfolgt auf Grundlage des § 13 Abs. 1 

Geflügelpest-Verordnung in Verbindung mit § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 Nr. 11a Tiergesundheitsgesetzes 

(TierGesG). 

 

Gemäß § 13 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung ordnet die zuständige Behörde eine Aufstallung des 

Geflügels an, soweit dies auf der Grundlage einer Risikobewertung zur Vermeidung der Einschleppung 

oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel erforderlich ist. 

 

Am 09.11.2016 hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) eine Risikoeinschätzung zum Auftreten von HPAIV 

H5N8 in Deutschland veröffentlicht. In dieser Risikobewertung wird auf Grund der aktuellen Verbreitung 

von HPAIV H5N8 bei Wildvögeln in Polen, Ungarn, Schweiz, Österreich und Deutschland von einem hohen 

Eintragsrisiko durch direkten und indirekten Kontakt zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel ausgegangen. 

Das FLI empfiehlt in seiner Risikoeinschätzung u.a. die Umsetzung strenger Biosicherheitsmaßnahmen in 

Geflügelbetrieben sowie die risikobasierte Einschränkung der Freilandhaltung (Aufstallung) von Geflügel. 

Die Risikobewertung erlaubt, gemäß Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und 

Verbraucherschutz vom 18.11.2016, nach der derzeitigen Seuchenlage keine Abgrenzung bestimmter 

Gebiete mehr. Daher hat die Aufstallung landesweit zu erfolgen.  
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es erforderlich, Kontakte zu Wildvögeln in jeglicher Form zu minimieren 

und wenn möglich zu verhindern. Geflügel in Freilandhaltungen hat im Vergleich zu ausschließlich im Stall 

gehaltenem Geflügel weitaus größere Möglichkeiten, mit diversen Umweltfaktoren in Kontakt zu geraten. 

Die landesweite Aufstallung von Geflügel ist geboten, um ein Übergreifen der Geflügelpest auf 

Nutzgeflügelbestände zu verhindern und damit die tierische Erzeugung (Eier und Geflügelfleisch) von 

hochwertigen Lebensmitteln im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab nicht zu gefährden. Diese 

Entscheidung erfolgte nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens. Die Maßnahme ist geeignet, den 

Zweck, die Verhinderung einer Infektion von Hausgeflügel mit H5N8 HPAI, zu erreichen. Die Aufstallung ist 

erforderlich, da kein anderes, milderes Mittel zur Verfügung steht, welches zur Zweckerreichung 

gleichermaßen geeignet ist. Die Anordnung ist auch angemessen, da die wirtschaftlichen Nachteile, 

welche die betroffenen Tierhalter durch die Aufstallung erleiden, im Vergleich zum 

gesamtwirtschaftlichen Schaden, der durch einen einzigen Geflügelpestausbruch für die gesamte 

Geflügel- und Lebensmittelwirtschaft entstehen kann, nachrangig sind. Insofern überwiegt das öffentliche 

Interesse an der Aufstallung die privaten Interessen der betroffenen Tierhalter. 

 

Die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel erfolgt vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten 

Tieren oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, 

Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung. Unter der Vielzahl von in Betracht kommenden Faktoren 

sind auch Wildvögel als Eintragsquelle zu berücksichtigen. Virushaltige Ausscheidungen von Wildvögeln 

können jederzeit z.B. Oberflächengewässer, Futtermittel und Einstreu bei im Auslauf gehaltenem Geflügel 

mit Influenzaviren, die für das Geflügel pathogen sind, kontaminieren.  

Die in Nr. 1 der Verfügung genannte Aufstallung ist geeignet, das Risiko derartiger Übertragungs-wege zu 

minimieren. 

 

Zu Nr. 2 der Verfügung: 

Die Anordnung der Erfassung der ergänzenden Angaben im Betriebsregister erfolgt auf Grund § 2 der 

Verordnung über besondere Schutzmaßregeln in kleinen Geflügelhaltungen vom 18.11.2016. Die 

Erfassung dieser ergänzenden Angaben ist auch bei kleinen Beständen geeignet, ein mögliches 

Krankheitsgeschehen zeitnah zu erkennen, um die nach § 4 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung vom 

Tierhalter zu veranlassende diagnostische Abklärung zeitnah durchzuführen. 

 

Zu Nr. 3 und 4 der Verfügung: 

Die Anordnung der Maßnahmen gemäß Nr. 3 der Verfügung erfolgt auf Grund § 3 der Verordnung über 

besondere Schutzmaßregeln in kleinen Geflügelhaltungen vom 18.11.2016, sowie § 6 Geflügel-

pestverordnung.  

 

Die Anordnung zur Reinigung und Desinfektion für bestandeigene Transportfahrzeuge für Geflügel nach 

Nr. 4 der Verfügung erfolgt nach § 17 Abs. 3 Nr. 3 der Viehverkehrsverordnung (VieVerkV) sowie in 

Ergänzung zu den Maßnahmen in § 6 Geflügelpest-Verordnung auf der Grundlage § 38  

Abs. 11 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe d des Tiergesundheitsgesetzes. 

Da die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren 

oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, 

Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung erfolgt, ist es erforderlich, die Geflügelhaltungen im 

Landkreis zu schützen und den Eintrag oder die Verschleppung des Virus in Nutzgeflügelbestände zu 

vermeiden. Die Anordnung der unter Nr. 3 der Verfügung genannten Maßnahmen, wie das Vorhalten von 

Einrichtungen zur Schuhdesinfektion und zum Händewaschen, die Verwendung von Schutzkleidung und 

die Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen sowie die Nr. 4 der Verfügung sind geeignet, das Risiko 

des Eintrags von Geflügelpestvirus in Geflügelhaltungen bzw. dessen Verbreitung zu vermindern. 
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Zu Nr. 5 der Verfügung: 

Da mit der Verfügung ein großer Adressatenkreis angesprochen wird, würde eine Einzelbekanntmachung 

die Effizienz der tiergesundheitsrechtlichen Maßnahmen erheblich beeinträchtigen. Damit besteht ein 

überwiegendes öffentliches Interesse für eine öffentliche Bekanntmachung (§ 41 BayVwVfG). 

 

Zu Nr. 6 der Verfügung: 

Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in den Nummern 1 bis 5 der Verfügung wird angeordnet, da es 

sich bei der Geflügelpest um eine hochansteckende und leicht übertragbare Tierseuche handelt, deren 

Ausbruch mit hohen wirtschaftlichen Schäden und weitreichenden Handelsrestriktionen einhergeht (§ 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung). Die Maßnahmen zum Schutz vor der Verschleppung 

der Seuche müssen daher sofort und ohne eine zeitliche Verzögerung greifen. Es kann nicht abgewartet 

werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Verfügung zur Prävention der Seucheneinschleppung 

gerichtlich festgestellt wird. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung ein 

entgegenstehendes privates Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines eventuellen Widerspruchs. 

 

Zu Nr.7 der Verfügung:  

Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 Nr. 17 der Geflügelpest-Verordnung und des § 32 Abs. 2 Nr. 3 des 

Tiergesundheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung 

zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Postfach 11 01, 93014 Regensburg  

(Haidplatz 1), schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 

erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 

Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 

Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 

Beteiligten beigefügt werden. 

 

 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 

22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Tiergesundheitsgesetzes 

abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. 

Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 

ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 

  



- 7 - 
 

Amtsblatt des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab Nr. 11 vom 21.11.2016 

  

 

Hinweise 
1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpestverordnung hinsichtlich der 

allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei 

gehäuften Verlusten wird hingewiesen. 

 

2.  Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von Geflügelhändlern anhand 

der Vorlage des entsprechenden Zulassungsbescheides vor der Bestellung von Geflügel durch den 

Tierhalter zu überprüfen.  

 

3.  Nach § 26 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung sind Halter von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, 

Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der 

zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und 

der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres 

Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen. 

 

4.  Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des § 4 Abs. 1 

Nr.1 der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei. 

 

5.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann von jedermann, der als Betroffener der 

Verfügung in Betracht kommt, während der Dienstzeiten im Dienstgebäude des Landratsamtes 

Neustadt a.d. Waldnaab, Stadtplatz 36, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab, eingesehen werden. 

 

 

Neustadt a.d. Waldnaab, 21.11.2016 

Landratsamt 

 

gez. 

Dr. Alfred Scheidler 

Regierungsdirektor  
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